
reis Heinsberg            
Der Landrat 
Amt 61 – Untere Wasserbehörde 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

 
 
 
 
 

Antrag 
auf Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung / Befreiung 

zur Durchführung von Maßnahmen im 

Wasserschutzgebiet 

gemäß Wasserschutzgebietsverordnung _______________________________________ 

 
Antragsteller/in 

 
 Entwurfverfasser/in falls nicht wie Antragsteller/in 

Name, Vorname  Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 
 

 Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 
 

 PLZ, Ort 

Telefon                             Fax  Telefon                               Fax 

 

Mobil                                 E-Mail  Mobil                                  E-Mail 

 
Hiermit beantrage ich die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung / Befreiung 

im Wasserschutzgebiet ________________________________________________________ 

in der Schutzzone ________________________________________________________ 

auf dem / den Grundstück(en) Gemarkung ____________________________________________ 

 Flur ____________________________________________ 

 Flurstück(e) ____________________________________________ 

  Rechtswert: _________________________________ 

  Hochwert:    _________________________________ 

folgende Maßnahme(n) durchzuführen: 
 
 
 
 
 

wenn Platz nicht ausreichend, bitte für weitere Erläuterungen / Beschreibungen Beiblatt verwenden! 

 
Eigentümer/in des Grundstücks, auf dem die Maßnahme(n) erfolgt/erfolgen 
 

wie Antragsteller/in               □  ja            □  nein 

Falls nein: 
 
 
 

Name, Vorname 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 

 
Antragsteller/in 

 
 
 

 Entwurfverfasser/in  

Ort, Datum                            Unterschrift  Ort, Datum                            Unterschrift 

 



reis Heinsberg            
Der Landrat 
Amt 61 – Untere Wasserbehörde 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

 
 
 
Datenschutzhinweis 
 
Wir beachten den gesetzlichen Datenschutz. Die Informationen gemäß Art. 13 und 14 
DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bzw. der 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes können Sie auf der Internetseite unter 
https://www.kreis-heinsberg.de/datenschutz_infos/ einsehen. Sofern Sie einen 
Ausdruck des Merkblattes zu Ihrer Verfügung oder eine persönliche Information 
wünschen, wenden Sie sich bitte an Herrn Schnell, Zimmer 357, Telefonnummer 
02452/13-6143, Mail: michael.schnell@kreis-heinsberg.de. 
 



Kreis Heinsberg            
Der Landrat 
Amt 61 – Untere Wasserbehörde 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkblatt 
Maßnahmen im Wasserschutzgebiet 

- Stand: Oktober 2019 - 

 
Für einen Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung bzw. Befreiung zur 
Durchführung einer Maßnahme in einem festgesetzten Wasserschutzgebiet reichen Sie bitte 
die nachfolgend markierten Unterlagen in 4-facher Ausfertigung bei der Unteren 
Wasserbehörde ein. 
 
 Formloses Antragsschreiben oder Antragsvordruck mit Vor- und Zuname, Adresse und 

Telefonnummer. Unterschrift bitte nicht vergessen! 
 
 Erläuterungsbericht mit Beschreibung der Maßnahme, Angaben über den Zweck und die 

Notwendigkeit des Bauvorhabens etc. 
 
 Deutsche Grundkarte im Maßstab 1:5000 
 Bitte markieren Sie das Grundstück, auf dem sich die Anlage befindet und geben Sie den 

Rechts- und Hochwert (7-stellig) der geplanten Maßnahme an. 
 
 Katasterlageplan im Maßstab 1:1000 mit Angabe von Gemarkung, Flur und Flurstück 

sowie Darstellung der geplanten Anlage(n) 
 
 Detaildarstellung der geplanten Anlage(n) (Schnitt und Ansicht) 
 
 Schnitt- und Querschnittszeichnungen der Anlage(n) 
 
 Angabe der voraussichtlichen Baukosten incl. Mehrwertsteuer 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Hinweise: 
Je nach Lage und Art des Vorhabens ist es möglich, dass weitere Angaben erforderlich sind. Die Nachforderung 
von Unterlagen bleibt deshalb ausdrücklich vorbehalten. 
 
Die Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bzw. Befreiung ist gebührenpflichtig. Auch für die Rücknahme 
und für die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bzw. Befreiung können 
Gebühren erhoben werden. 
Die Deutsche Grundkarte und einen Katasterplan erhalten Sie beim Katasteramt der Kreisverwaltung Heinsberg, 
sofern Sie nicht noch eine Ausfertigung in alten Bauunterlagen haben. Für den Antrag müssen Sie nicht das 
Original der Deutschen Grundkarte vorlegen. Ein aussagekräftiger Ausschnitt, mindestens im DIN-A4 Format, auf 
dem sich das Grundstück befindet, ist ausreichend.  
 
Im vorliegenden Merkblatt können wir nicht alle Ihre Fragen beantworten. Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
Unteren Wasserbehörde.  
 

Auskunft erteilt: 
Herr Schnell Tel. 02452/13-6143;  michael.schnell@kreis-heinsberg.de 
Frau Staiger Tel. 02452/13-6144;  claudia.staiger@kreis-heinsberg.de 
Frau Rinkens Tel. 02452/13-6151;  elke.rinkens@kreis-heinsberg.de 


